
ÜBERWACHUNGS-
ZERTIFIKAT

www.eg-bauenundumwelt.de

Im Rahmen der Überwachungsprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen (Fremdüberwachung) 
wurde der Nachweis erbracht, dass der Betrieb die Anforderungen der Entsorgungsfachbetriebeverordnung und 
der Entsorgergemeinschaft “Bauen und Umwelt” e.V. erfüllt.

Die Entsorgergemeinschaft B+U verleiht mit der Ausstellung dieses Überwachungszertifikates dem Mitglieds-
betrieb das Recht zur Führung des Überwachungszeichens mit Angabe der aufgeführten abfallwirtschaft-
lichen Tätigkeiten und berechtigt gemäß § 56 KrWG die Führung der Bezeichnung

Entsorgungsfachbetrieb.

Mainz, den 05.07.2024 Prüfdatum: 
Dieses Zertifikat ist gültig bis:       

Dipl.-Ing. Locker
(Vorstandsvorsitzender)

Dr. Schell
(Vorsitzender Überwachungsausschuss)

Prof. Dr.-Ing. Görg
(Sachverständiger)

27.05.2024
08.09.2025

(*)

(*) Schmuckzertifikat für repräsentative Zwecke,  
ersetzt nicht das rechtsverbindliche Zertifikat  
gem. § 25 EfbV aus dem Fachbetrieberegister

Reg. Nr.: B+U-017/2024

ENTSORGUNGSFACHBETRIEB
Mitgliedsbetrieb:                    Nr.: 17
IMA Sanierungszentren
GmbH & Co.KG
Lingenfelder Straße 1
76 726 Germersheim

Tel.: 07274 / 7079-0 ;  Fax: 07274 / 7079-11

Zertifizierte abfallwirtschaftliche
Tätigkeiten
Lagern Behandeln

Verwerten 



1. Name und Anschrift der Zertifizierungsorganisation

1.1 Name: Entsorgergemeinschaft Bauen und Umwelt e.V.

1.2 Straße: Göttelmannstraße   13A

1.3 Staat: DE Bundesland: RP

Postleitzahl: 55130

Ort: Mainz

4. Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz):

4.1    Name: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG

4.2    Straße: Lingenfelder Straße  1

4.3    Staat: DE Bundesland: RP

   Postleitzahl: 76726 Ort: Germersheim

4.4 Eintrag in das Handels-, Vereins- oder Genossenschaftsregister (sofern ein Eintrag erfolgt ist):

Registernummer (HRA, HRB etc.): HRA 30206  Registergericht: Landau

3. Angaben zum Zertifikat

3.1    Nummer des Zertifikats (durch die Zertifizierungsorganisation frei zu vergeben): B+U-17/2024

3.2    Erstmalige Zertifizierung  oder Folgezertifizierung 

3.3 Vorgangsnummer (soweit von der Behörde erteilt): ZZGE001000654006

3.4 Das Zertifikat beinhaltet 5 Anlage(n).

3.5  Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n) 

3.6  Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlage(n) 

3.7 Das Zertifikat ist gültig bis zum 08.09.2025

5. Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten und 

Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder Entsorgergemeinschaft 

und die Bezeichnung

„Entsorgungsfachbetrieb“
gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu führen.

6. Prüfungsdatum:
27.05.2024

7. Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat:

7.1 Name: Prof. Dr. Görg Vorname: Horst

7.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

8. Ausstellungsdatum:
05.07.2024

9. Leiter/Leiterin der Zertifizierungsorganisation:

9.1 Name: Schwegler Vorname: Sonja

9.2 Unterschrift (nur für die Ausstellung in Papierform):

Zertifikat

Seite 1 von 15 zu ZZGE001000654006



2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024
Name des Entsorgungsfachbetriebs: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Stationäre mikrobiologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage - BB 1: Biologische Behandlung
      1.2 Straße:Wörthstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:76726 Ort: Germersheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 1 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

BB 1 (Betriebsbereich 1): Biologische Abfall- und Bodenbehandlung

- Lagern:

   BImSchG-genehmigtes Lager im Zusammenhang mit der Behandlungsanlage

   teilweise in geschlossenen Hallen mit Absaugung und Reinigung über Aktivkohlefilter

- Behandeln: 

   - Stationäre, mikrobiologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage

  - Biologische Behandlung im Mietenverfahren  

    - von Abfällen und Bodenmaterialien zum Abbau von Mineralölkohlenwasserstoffen und lipophilen 

      Stoffen,

    - von mineralischen Abfällen zum Abbau von deponiegasbildenden organischen Inhaltsstoffen

    - Reduzierung von leichtflüchtigen aromatischen Kohlenwasserstoffen (BTEX) mittels Absaugung 

      und Reinigung der Abluft über Aktivkohlefilter.

- Freistellungsnummer: FRGR 0000 0018 Prüfziffer 7    
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010504 Schlämme und Abfälle aus Süßwasserbohrungen

010505* ölhaltige Bohrschlämme und -abfälle

050106* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung

050109* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

050110 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 05 01 09 fallen

060316 Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen

060502* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

060503 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 06 05 02 fallen

100120* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

100907* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem Gießen

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

100909* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält

101113* Glaspolier- und Glasschleifschlämme, die gefährliche Stoffe enthalten

101114 Glaspolier- und Glasschleifschlämme mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 11 13 fallen

101213 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung

130501* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern

130503* Schlämme aus Einlaufschächten

130508* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern

161002 wässrige flüssige Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 10 01 fallen hier: nur Bentonitschlämme

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

190205* Schlämme aus der physikalisch-chemischen Behandlung, die gefährliche Stoffe enthalten

190801 Sieb- und Rechenrückstände hier: nur Kanalsande aus Kanal- und Sinkkastenreinigung 
(nur Mineralik)

190802 Sandfangrückstände
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Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

190813* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche 
Stoffe enthalten

190902 Schlämme aus der Wasserklärung

190903 Schlämme aus der Dekarbonatisierung

191003* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten

191004 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 10 03 fallen

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191211* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

191301* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

191303* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

191304 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 
fallen

191305* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten

191306 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 
05 fallen

200202 Boden und Steine
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024
Name des Entsorgungsfachbetriebs: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Stationäre mikrobiologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage - BB 1: Biologische Behandlung
      1.2 Straße:Wörthstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:76726 Ort: Germersheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
BB 1 (Betriebsbereich 1): Biologische Abfall- und Bodenbehandlung

- Verwerten:

   - Stoffliche Verwertung ausgewählter Abfälle als Zuschlagstoff für die Optimierung der mikrobiolo-

      gischen Prozesse
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

050106* ölhaltige Schlämme aus Betriebsvorgängen und Instandhaltung siehe separates Beiblatt

050109* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

050110 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 05 01 09 fallen

siehe separates Beiblatt

060502* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

060503 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 06 05 02 fallen

siehe separates Beiblatt

100120* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

101213 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung siehe separates Beiblatt

130501* feste Abfälle aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern siehe separates Beiblatt

130502* Schlämme aus Öl-/Wasserabscheidern siehe separates Beiblatt

130503* Schlämme aus Einlaufschächten siehe separates Beiblatt

130508* Abfallgemische aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern siehe separates Beiblatt

190802 Sandfangrückstände siehe separates Beiblatt

190813* Schlämme aus einer anderen Behandlung von industriellem Abwasser, die gefährliche 
Stoffe enthalten

siehe separates Beiblatt

190902 Schlämme aus der Wasserklärung siehe separates Beiblatt

190903 Schlämme aus der Dekarbonatisierung siehe separates Beiblatt

191303* Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

191304 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 
fallen

siehe separates Beiblatt

191305* Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten siehe separates Beiblatt

191306 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 
05 fallen

siehe separates Beiblatt
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Beiblatt Einschränkungen/Bemerkungen 2 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Einschränkungen/Bemerkungen

050106* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

050109* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

050110 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge

060502* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

060503 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge

100120* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

101213 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge

130501* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

130502* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

130503* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

130508* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

190802 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max 2 Vol% je Behandlungscharge

190813* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max. 2

Vol% je Behandlungscharge

190902 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge

190903 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge

191303* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

191304 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge

191305* Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170503* (oder 100907*, 191301*), max.

Summe 5 Vol% alle AVV zu X1-2 je Behandlungscharge

191306 Zuschlagstoff zur biologischen Behandlung AVV 170504 (oder 100908, 170506, 191209,

191302,191212, 200202), max. Summe 5 Vol% alle AVV zu X2-2 je Behandlungscharge
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 3 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024
Name des Entsorgungsfachbetriebs: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Stationäre mikrobiologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage - BB 2: Mechanische Aufbereitung
      1.2 Straße:Wörthstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:76726 Ort: Germersheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
BB 2 (Betriebsbereich 2): Mechanische Aufbereitung

- Lagern:

   - BImSchG-genehmigtes Lager im Zusammenhang mit der Behandlungsanlage

- Behandeln:

   - Mechanische Aufbereitung von Boden, Bauschutt und nicht belasteten Abfällen

   - Mechan. Aufbereitung (Separieren, Brechen, Sieben) als Vorbehandlung zur biolog. Behandlung

   - und zwecks Verwertung bzw. Beseitigung der Fraktionen

Seite 9 von 15 zu ZZGE001000654006



4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt

170507* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält

170508 Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt

170801* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

170903* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe 
enthalten

170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 
02 und 17 09 03 fallen

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine)

191211* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

191301* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

200202 Boden und Steine

200303 Straßenkehricht

200306 Abfälle aus der Kanalreinigung hier: ausschließlich: mineralischer Anteil
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: GZ85467049
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 4 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024
Name des Entsorgungsfachbetriebs: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Stationäre mikrobiologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage - BB 3: Zwischenlager
      1.2 Straße:Wörthstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:76726 Ort: Germersheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
BB 3 (Betriebsbereich 3): Zwischenlager

- Lagern:

  - BImSchG-genehmigtes Lager im Zusammenhang mit der Behandlungsanlage zur gesicherten 

    Zwischenlagerung von gefährlichen und nicht gefährlichen Böden und Abfällen,

    - welche nicht direkt in die biolog. oder mechan. Behandlung übernommen werden können bzw.

   - auf der Anlage nicht behandelbar/verwertbar sind

   - und anderweitig entsorgt werden müssen
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die 
gefährliche Stoffe enthalten

170107 Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 
01 06 fallen

170301* kohlenteerhaltige Bitumengemische

170302 Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen

170503* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen

170505* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt
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2. Zertifizierte Tätigkeit

- Bei mehreren Tätigkeiten ist für jede Tätigkeit eine eigene Anlage auszufüllen, wenn nicht die gleichen Abfallarten betroffen sind.
- Die Tätigkeit des Behandelns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.
- Die Tätigkeit des Lagerns ist immer gemeinsam mit der Tätigkeit des Verwertens und/oder des Beseitigens anzukreuzen.

2.1 Sammeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.1.1 nur deutschlandweit
2.1.2 weltweit  

2.2 Befördern Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.2.1 nur deutschlandweit
2.2.2 weltweit  

2.3 Lagern Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.4 Behandeln Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5)
2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6)

2.5 Verwerten Kennnummer nach § 28 NachwV: GB85467042
 vorbereitend  abschließend

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung
2.5.2 Recycling
2.5.3 sonstige Verwertung

2.6 Beseitigen Kennnummer nach § 28 NachwV: 
 vorbereitend  abschließend

2.7 Handeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.7.1 nur deutschlandweit
2.7.2 weltweit  

2.8 Makeln Kennnummer nach § 28 NachwV: 
2.8.1 nur deutschlandweit
2.8.2 weltweit

Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024
Name des Entsorgungsfachbetriebs: IMA Sanierungszentren GmbH & Co. KG

1. Standort (Bei mehreren Standorten ist für jeden Standort eine Anlage auszufüllen):

      1.1 Bezeichnung des Standorts: Stationäre mikrobiologische Abfall- und Bodenbehandlungsanlage - BB 5: Erdenwerk
      1.2 Straße:Wörthstraße  1
      1.3 Staat: DE Bundesland: RP Postleitzahl:76726 Ort: Germersheim

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):
siehe separates Beiblatt
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Beiblatt zur Anlage 5 zum Zertifikat mit der Nummer ZZGE001000654006 / B+U-17/2024

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik (bei mehreren technischen Anlagen ist für 

jede technische Anlage eine eigene Anlage auszufüllen):

BB 5 (Betriebsbereich 5): Erdenwerk

- Lagern:

   - BImSchG-genehmigtes Lager im Zusammenhang mit der Behandlungsanlage

- Behandeln:

   - Bodensubstrat- und Mineralstoffherstellung

- Verwerten:

   - Vorbereitung zur Wiederverwendung

     - direkte Übernahme von Mutterboden und Abgabe an Garten- und Landschaftsbauer und Privat-

       kunden

  - stoffliche Verwertung

    - im Erdenwerk als Zuschlagstoff

    - von behandelten Böden aus der biologischen Behandlung

  - sonstige Verwertung

    - Abgabe von Materialgemischen in bodenähnliche Anwendungen (Verwertung innerhalb und unter-

      halb der durchwurzelbaren Bodenschichten)

   - Abgabe von Materialgemischen zur Verwertung in technischen Bauwerken

   - Abgabe von Materialgemischen zur Verwertung auf Deponien als Deponieersatzbaustoff gem.    

     DepV

Legende zu Punkt 4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV (siehe nächste Seite):

X1 Herstellung von Pflanz- und Gartenerde / durchwurzelbare Bodenschichten

X2 Verwertung in technischen Bauwerken

X3 Verwertung von Einzel- oder Mischchargen auf Deponien als Deponieersatzbaustoff

X4 Verwertung als Kalkersatzstoff innerhalb des BB genehmigt

Redaktioneller Hinweis: 

Ein früherer Betriebsbereich 4 wird nicht weiter betrieben, zur Verhinderung von Unstimmigkeiten

wurde die Lfd-Nr. 4 dann nicht weiter vergeben, das Erdenwerk behält die ursprüngliche Nr. 5.
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4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV:

4.1 alle Abfallarten
4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle
4.3 alle gefährlichen Abfälle
4.4 bestimmte Abfallarten

Abfallschlüssel
(ggf. mit „*“-Eintrag)

Abfallbezeichnung Einschränkungen/Bemerkungen

010413 Abfälle aus Steinmetz- und -sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 
fallen

bzgl. Verwerten: X4

100908 Gießformen und -sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 
fallen

bzgl. Verwerten: X3

170504 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen bzgl. Verwerten: X1, X2, X3

170506 Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt bzgl. Verwerten: X1, X2, X3

170802 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen bzgl. Verwerten: X3

190902 Schlämme aus der Wasserklärung bzgl. Verwerten: X3

191209 Mineralien (z.B. Sand, Steine) bzgl. Verwerten: X2, X3

191212 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung 
von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen

bzgl. Verwerten: X3

191302 feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 
fallen

bzgl. Verwerten: X3

191304 Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 
fallen

bzgl. Verwerten: X3

191306 Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 
05 fallen

bzgl. Verwerten: X3

200202 Boden und Steine bzgl. Verwerten: X1, X2, X3
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